
Schön entspannt
Die Sicherheit rund um Ihr Heim lässt 
sich genau auf Ihre Bedürfnisse aus rich
ten. Mit den vielseitigen Bausteinen von 
BOX OPTIMA wählen Sie für sich und Ihre 
Familie die passende Deckung aus – und 
können sich entspannt zurücklehnen.

Hohe Ansprüche erfüllen
In der Grundversicherung mit einge
schlossen sind:

Privathaftpflicht
  Versicherungssumme bis CHF 10 Mio.
  Nebenberufe bis zu einem Jahreslohn 
von CHF 12 000.–

  Benutzung fremder Motorfahrzeuge 
(Auto, Motorräder, Gokarts)

Hausrat
  Individuelle Versicherungssumme
  Feuer, Diebstahl und Wasserschäden
  Kleintiere
  Geleaste oder gemietete Gegenstände
  Wertsachen bis zu CHF 30 000.–,  
im Tresor bis zu CHF 100 000.–

  Gegenstände, die Ihren Gästen  
gehören

  Tiefkühlprodukte bis CHF 5000.–
  Skulpturen im Freien bis CHF 20 000.–

Mit den individuellen Ergänzungen  
durch die Zusatzversicherungen sind zu
dem auch Schadenfälle und Verluste  
in weiteren Bereichen wie Reisen, Sport  
und Hobby optimal versichert. 

Komfortable  
Rundum-Lösung

Nutzung fremder 
Motorfahrzeuge inklusive

Internet-Rechtsschutz  
abschliessbar

Die Haushaltversicherung BOX OPTIMA erfüllt die hohen Ansprüche an einen umfassenden Versicherungs-
schutz rund um den Haushalt. Schadenfälle in den Bereichen Privathaftpflicht, Feuer, Diebstahl und Wasser 
lassen sich in diesem flexiblen Paket individuell versichern.

Haushaltversicherung BOX OPTIMA

Grosszügiges  
Gesamtpaket für  
Ihr Heim/



Haftpflicht
In der Privathaftpflicht sind Schaden
ersatzforderungen aus Personen und 
Sachschäden versichert, die gegen Sie 
oder Mitglieder Ihrer Familie im privaten 
Bereich erhoben werden. Dazu gehören 
Schäden, für die Sie haften, egal ob als 
Haus eigentümer, Mieter, Untermieter, 
Tierhalter oder bei der Ausübung eines 
Sports. Mitversichert ist auch die Abwehr 
ungerechtfertigter Ansprüche.

Zusatzversicherungen
Sie können Ihre Haftpflichtversicherung 
modular zusammenstellen.
  InternetRechtsschutz inkl. Rechts
beratung online oder telefonisch

  Zusatzschutz z. B. für Pferdemieter, 
 Jäger, Modellluftfahrzeughalter, Kite
surfer

Hausrat
Ihr Hausrat ist gegen Feuer, Diebstahl 
und Wasserschäden versichert. Dabei 
wird der Neuwert erstattet. Der Hausrat 
umfasst alle privaten beweglichen Sachen 
(inklusive digital erworbener Daten wie 
 Lieder, EBooks etc.), die Ihnen oder im 
gleichen Haushalt  lebenden Familienmit
gliedern gehören. Dazu zählen auch Ge
genstände, die geleast, gemietet, Ihnen 
anvertraut oder von Ihren Gästen mitge
bracht wurden. 

Ihr Hausrat ist aber nicht nur bei Ihnen  
zu Hause, sondern auf der ganzen  
Welt versichert. Bei einem Wohnungs
wechsel innerhalb der Schweiz gilt  
die Versicherung zudem während des 
Umzugs.

Zusatzversicherungen 
  Glasbruch (Bruchschäden an  
Mobiliar und Gebäudeverglasung  
inkl. Sanitäreinrichtung)

  Bauliche Anlagen im Freien
   Sachschäden infolge von Erdbeben
  Berufsutensilien für Arbeit zu Hause  
und Kleinunternehmer

  Verlust und Beschädigung von 
Schmuck und Uhren bis CHF 20 000.– 

  InternetRechtsschutz inkl. Rechts
beratung online oder telefonisch

  24 h Home Assistance

Reisen, Sport und Hobby
Mit BOX OPTIMA reisen Sie unbeschwert. 
Ihre Sport und Freizeitgeräte, ob selbst 
mitgeführt oder einer Transport firma 
übergeben, sind auf Wunsch gegen 
 Beschädigung und Verlust versichert. 

Entschädigt wird der Neuwert im Rahmen 
der gewählten Versicherungssumme, zum 
Beispiel für:
  Foto und Videokameras
  Fahrräder
  Ski, Surf und Snowboards 
  Ruder und Paddelboote
  Musikinstrumente 
  PC/Laptop

Die AXA übernimmt auch Kosten für 
 not wendige Anschaf fungen, sollte sich  
Ihr Reise gepäck einmal verspäten.

Internet-Rechtsschutz
Geniessen Sie rechtlichen Schutz als 
 privater Internetnutzer, z. B. bei persönlich
keitsverletzenden Einträgen, Identitäts, 
Kreditkartenmissbrauch und bei Verletzung 
von Urheberrechten durch Downloads.

Privathaftpflicht und Hausrat/



24 h Home Assistance
Bei Notfällen im Haushalt organisiert Ihnen 
die AXA fachmännische Hilfe rund um die 
Uhr. Muss zum Beispiel das Wespennest 
entfernt werden, ist der Schlüssel im 
Schloss abgebrochen oder funktioniert gar 
die Heizung im Winter nicht mehr, werden 
die notwendigen Massnahmen in die Wege 
geleitet.  

Die 24 h Home Assistance übernimmt 
 maximal zwei Ereignisse bis jeweils  
CHF 1000.– pro Jahr und gilt für folgende 
Notfälle: 
  Schlüsseldienst: Bei Abhandenkommen 
oder Abbrechen des Schlüssels, sowie 
Aussperrung 

  Rohrreinigung: Verstopfte Abflussrohre
  Sanitärinstallation: Unterbrochene oder 
nicht mehr abzustellende Wasserzufuhr

  Elektroinstallation und anlagen: Defekte 
an der Elektroinstallation

  Heizungsinstallation: Defekte am Heiz
körper

  Leihheizgeräte: Ausfall der Heizungs
anlage 

  Beseitigung und Umsiedlung von Nes
tern: Wespen, Hornissen, Bienen

Junge Erwachsene
Lehrlinge und Studenten sind in der  
Regel in der Privathaftpflichtversicherung 
der Eltern eingeschlossen. Junge Er
werbstätige unter 30 hingegen, die  
noch bei den Eltern wohnen, sind nicht 
mehr auto matisch im selben Vertrag  
mitversichert. 

Diese profitieren von einem Spezial
angebot und erhalten die Privathaft
pflichtversicherung zu einem reduzierten 
Betrag.

Neuanschaffungen
Die Höhe der Versicherungssumme ist 
sehr wichtig beim Abschluss einer Haus
haltversicherung. Nur wenn sie dem  
effektiven Wert Ihres Hausrats entspricht, 
sind Sie richtig versichert. 

Ist diese Summe höher als der effektive 
Wert, dann sind Sie überversichert und 
bezahlen zu viel Prämie. Ist sie niedriger, 
besteht eine Unterversicherung. Ein 
Schaden wäre ungenügend gedeckt. 

Das nebenstehende Inventarblatt hilft  
Ihnen bei der Berechnung Ihrer aktuellen 
Versicherungssumme.

Unsere Empfehlung
Überprüfen Sie Ihr Inventar von Zeit  
zu Zeit auf seinen Wert. Denn dieser  
ändert sich laufend, beispielsweise  
durch die Erneuerung oder Ergänzung  
der  Einrichtung.

Schadenservice 
Unter der Nummer 0800 809 809 oder 
online auf AXA.ch können Sie einen Scha
denfall einfach melden und erhalten Hilfe 
rund um die Uhr. Dank aus gewiesener 
Partner organisiert und koordiniert die 
AXA auch alles Not wen dige bei einem 
Glas bruch, Diebstahl, Wasser oder Feuer
schaden. 

Bitte senden Sie mir Unterlagen zu folgenden Themen:

 Wertsachenversicherung

 Rechtsschutzversicherung AXA-ARAG 

 Motorfahrzeugversicherung STRADA OPTIMA 

 Reiseversicherung  INTERTOURS 

Name  Vorname

Strasse, Nummer

PLZ, Ort

EMail

Mich interessieren weitere Versicherungsangebote der AXA/ 

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf

Telefon P

Telefon G

Am besten erreichbar, Wochentag

von        bis        Uhr

Hier anfeuchten, zweimal falzen, zusammenkleben und versenden.
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Basishausrat
Zum Basishausrat gehören Einrichtungs gegen

stände (Möbel, Vorhänge usw.), Heimelektronik 

(TV, Computer, Digitalkamera), Haushalt

maschinen, Geschirr, Bettwäsche, Kleider, 

Schuhe, Nahrungsmittel, Mofas, Alltagsvelos 

usw. Die nebenstehende Tabelle basiert auf 

durchschnittlichen Erfahrungswerten. Bei 

 einem gehobenen Lebens standard wird die 

 Erstellung eines Detailinventars empfohlen. 

Zur Ermittlung des Basishausrats kombinie

ren Sie die Anzahl Zimmer mit der Anzahl 

 Familienmitglieder. Kinder unter 14 Jahren 

 werden hälftig mitgerechnet.

Die Werte sind in CHF angegeben.

 

Ist die Hausratversicherungssumme zu niedrig veranschlagt (Unterversicherung), wird der Schaden nur in dem Verhältnis ersetzt,  

in dem die Versicherungssumme zum Ersatzwert steht. Im Teilschadenfall kann dies zu einer Kürzung der Entschädigung führen.

Schmucksachen bis CHF 30 000.– und Geldwerte bis CHF 5000.– sind über die Grundversicherung mitversichert. Übersteigt der Wert Ihrer  

Schmucksachen und Ihres Bargelds diese Beträge, wird eine separate Wertsachenversicherung empfohlen.

Inventar/

Hier anfeuchten, zweimal falzen, zusammenkleben und versenden.
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Zusatzhausrat 
Bitte geben Sie die heutigen Wiederbeschaffungspreise an. 

Inventar in CHF

Basishausrat gemäss obiger Tabelle:
(+ 30 % bei gehobenem Lebensstandard)

Ihre Personalien

 Frau  Herr

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Tel. P

Tel. G

EMail

Geburtsdatum

Personen 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2

Zimmer

1 44 000 51 000

1 1/2 52 000 59 000 66 000

2 60 000 67 000 74 000 81 000

2 1/2 68 000 75 000 82 000 89 000 96 000

3 76 000 83 000 90 000 97 000 104 000 111 000

3 1/2 84 000 91 000 98 000 105 000 112 000 119 000 126 000

4 92 000 99 000 106 000 113 000 120 000 127 000 134 000 141 000

4 1/2 100 000 107 000 114 000 121 000 128 000 135 000 142 000 149 000

5 108 000 115 000 122 000 129 000 136 000 143 000 150 000 157 000

5 1/2 116 000 123 000 130 000 137 000 144 000 151 000 158 000 165 000

6 124 000 131 000 138 000 145 000 152 000 159 000 166 000 173 000

Heimelektronik
Überdurchschnittlich teure Geräte

Hobby/Freizeit/Reisen/Sport
Musikinstrumente, Haustiere, Hobbywerkstatt,
Modellbau, Modelleisenbahn, Campingausrüstung,
Gartenmöbel, Gartenhäuschen, Sportgeräte 
und ausrüstungen inkl. Kleider (z. B. Rennvelo,
Mountainbike, Ski usw.)

Sammlungen
Briefmarken, Bücher, Platten, Schmucksteine

Besondere Wertobjekte*
Antiquitäten, Orientteppiche, Tafelsilber,
Bilder, Kunstgegenstände, Pelze, Geldwerte,
Schmucksachen inkl. Armband und Taschenuhren

Diverses
Bauliche Einrichtungen (sofern nicht mit dem  
Gebäude versichert)

Weine, Spirituosen, Vorräte, Keller, Estrich

Zwischentotal
Reserve für Neuanschaffungen (in der Regel + 10 %) +
Total Versicherungssumme zum Neuwert

* Besondere Wertobjekte können über eine separate Wertsachenversicherung versichert werden.



Bitte 
frankieren

Was kostet die Haushaltversicherung?

  Ich wünsche eine Beratung. Rufen Sie mich bitte an.
  Senden Sie mir bitte eine unverbindliche Offerte aufgrund  
der aus gefüllten Inventarliste und der nachfolgend  
angekreuzten Deckung.

Privathaftpflicht

Grundversicherung für
  Einzelperson   Familie

Garantiesumme pro Ereignis  CHF 5 Mio.  CHF 10 Mio.  
Selbstbehalt   CHF 200.–  CHF 300.– 
  CHF 400.–  CHF 500.– 

Zusatzversicherungen
 Pferdemieter
 Jäger
 InternetRechtsschutz 
 Weitere Zusatzversicherungen

Hausrat

Versicherung des Hausrats gegen Feuer, Diebstahl und Wasser
  Zu Hause, Versicherungssumme gemäss Inventarliste 

 CHF

  Einfacher Diebstahl auswärts  CHF 2000.–  CHF 3000.–
  Mit umfassender Deckung für Reisegepäck, Sport und Freizeit geräte

Selbstbehalt  CHF 200.–  CHF 300.–  CHF 400.–  CHF 500.– 
   CHF 1000.–  CHF 2000.–  CHF 5000.– 

Hauskonstruktion
 Massiv  Hauptsächlich aus Holz (z. B. Chalet)

Zusatzversicherungen
  Gebäude und Mobiliarverglasungen inkl. Lavabos, Klosetts
  Nur Mobiliarverglasungen
  24 h Home Assistance
  InternetRechtsschutz
  Weitere Zusatzversicherungen

Wenn Hausrat in einem Ferienhaus oder in einer Zweitwohnung zu versichern ist oder  
wenn Sie eine eingeschränkte Deckung oder einen anderen Selbstbehalt wünschen,  
kontaktieren Sie bitte Ihren Versicherungsberater.
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Bitte  
frankieren

Zusätzlicher  
Versicherungsschutz/

Wertsachenversicherung
Uhren, Schmuck, Pelze oder Musikinstrumente:  
Ihre Wertgegenstände sind immer optimal versichert.  
Ob daheim oder auf Reisen, und dies weltweit.

Rechtsschutzversicherung AXA-ARAG
Als Verkehrsteilnehmer oder Privatperson, am  
Arbeitsplatz oder in der Freizeit: AXAARAG  
stellt Ihnen alle Mittel zur Verfügung, um im  
Streitfall zu Ihrem Recht zu kommen.

Sicherheit 
für unterwegs/

Motorfahrzeugversicherung  
STRADA OPTIMA 
Individuelle Lösungen für alle Motorfahrzeuge:  
STRADA OPTIMA bietet Ihnen ein umfangreiches  
Leistungsangebot in den Bereichen Haftpflicht, 
Kasko, Unfall und Mobilität.

Reiseversicherung INTERTOURS
Reisen, Ferien und Freizeit: INTERTOURS hilft Ihnen  
und Ihren Familienangehörigen in jeder Notsituation  
im In und Ausland kompetent und schnell.
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AXA Winterthur 
GeneralGuisanStrasse 40
Postfach 357 
8401 Winterthur
24StundenTelefon:
0800 809 809 
AXA.ch
AXA Versicherungen AG

http://www.AXA.ch
http://www.facebook.com/AXACH
https://www.flickr.com/axa_ch
https://twitter.com/AXA_Schweiz
https://www.xing.com/companies/axawinterthur
https://www.youtube.com/axaschweiz
http://www.linkedin.com/company/axa/


 

 

BOX OPTIMA. Die Haushaltversicherung der AXA. 

Privathaftpflichtversicherung 

 

Variante Familiendeckung inkl. Führen fremder Motorfahrzeuge: 

 
Wohnverhältnis Garantiesumme Netto-Prämie 

Eigentum 5 Mio. CHF 124.80 

Eigentum 10 Mio. CHF 133.50 

Miete 5 Mio. CHF 135.60 

Miete 10 Mio.  CHF 145.10 

 

 

Variante Einzelpersondeckung inkl. Führen fremder Motorfahrzeuge: 

 
Wohnverhältnis Garantiesumme Netto-Prämie 

Eigentum 5 Mio. CHF 96.30 

Eigentum 10 Mio. CHF 103.00 

Miete 5 Mio. CHF 104.70 

Miete 10 Mio.  CHF 112.00 

 
 

 

Ihr persönlicher Versicherungsberater, Herr Urs Obrist, ist gerne für Sie da. Er ist unter folgenden 

Kontaktdaten für Sie erreichbar:  

 

AXA Winterthur    Tel. Nr. 056 200 75 20 

Generalagentur Urs Tobler   Tel. Nr. 079 457 73 37 

Herr Urs Obrist    Mail: urs.obrist@axa.ch 

Nordhaus 1    

5400 Baden 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwxajNrqbJAhXFXBQKHfmZDVUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.axa-winterthur.ch%2Fde%2Fueber-uns%2Fmedien%2FDocuments%2Fnewsdesk%2Findex.html&psig=AFQjCNHMrvbnVBT1LubPsXkXSzRMlhxB9g&ust=1448361874741081
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Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)/
BOX OPTIMA. Die Haushaltversicherung der AXA. 
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf die weibliche Personenbezeichnung verzichtet.
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Ihre Privathaftpflichtversicherung im Überblick

Gerne orientieren wir Sie über den wesentlichen Inhalt unseres Versicherungsangebots.

AXA Versicherungen AG, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (im Folgenden «AXA»), 
eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Winterthur und Tochtergesellschaft der AXA Gruppe.

 

In der Privathaftpflichtversicherung sind Ansprüche aus Personen- und Sachschäden (AVB A 1) 
versichert, die gegen Sie oder Mitglieder Ihrer Familie (AVB A 2) im privaten Bereich erhoben 
werden. Dazu gehören auch Schäden, für die Sie als Hauseigentümer, Mieter, Familienhaupt, 
Tierhalter, Benützer fremder Motorfahrzeuge oder bei der Ausübung eines Sports haften.

Nur aufgrund besonderer Vereinbarung versichert ist z.B. die Haftpflicht (AVB A 13):

– als Halter von Modellflugzeugen;

– für Schäden an geliehenen oder gemieteten Pferden;

– im Zusammenhang mit der Jagd.

 

Die Versicherung gilt weltweit. Die Haftpflicht im Zusammenhang mit Liegenschaften ist je-
doch nur in der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein und den Enklaven Büsingen und 
Campione versichert (AVB A 3).
 

Von der Versicherung generell ausgeschlossen sind insbesondere (AVB A 14):

– Eigenschäden sowie Schäden, die sich die versicherten Personen untereinander zufügen 
(Ihre Tochter beschädigt Ihre Fotokamera);

– Abnützungsschäden oder Schäden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden mus-
sten (vergilbte Wände durch jahrelanges Rauchen in der Mietwohnung);

– Schäden, die allmählich entstanden sind (Feuchtigkeitsschäden in der Mietwohnung durch 
mangelhaftes Lüften);

– Schäden bei Nichterfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Versicherungspflichten.
 

Versichert sind die finanziellen Folgen bei Schadenersatzansprüchen und die Abwehr unge-
rechtfertigter Ansprüche (AVB A 4). Die Entschädigung ist auf die im Antrag und in der Police 
aufgeführte Garantiesumme begrenzt. Ein allfälliger Selbstbehalt ist dem Antrag und der Po-
lice zu entnehmen (AVB A 15).

Ausserdem übernimmt die AXA auf Ihren Wunsch bis zu einem Betrag von CHF 100 000.– An-
sprüche für Schäden, welche durch Ihre unmündigen Kinder verursacht oder der Aufsichts-
person Ihrer Tiere zugefügt werden, auch wenn keine Haftung besteht (AVB A 5).
 

Die Prämie sowie deren Fälligkeit sind dem Antrag sowie der Police zu entnehmen. Zur Prämie 
hinzu kommt die eidgenössische Stempelabgabe sowie ein allfälliger Ratenzuschlag.

Ändern die Prämien oder die Selbstbehaltsregelung, kann die AXA die Anpassung des Ver-
trags verlangen. Dem Versicherungsnehmer steht in diesem Fall ein Kündigungsrecht zu  
(AVB B 4).
 

Der Versicherungsnehmer hat namentlich:

– die AXA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn gegen einen Versicherten ein Anspruch er-
hoben wird (AVB B 5.1);

– bei Schäden von Mitkonkurrenten anlässlich reitsportlichen Veranstaltungen durch die 
Rennleitung ein Aufnahmeprotokoll zu veranlassen (AVB B 5.2);

– die Verhandlungen mit dem Geschädigten der AXA zu überlassen, insbesondere darf der 
Versicherte von sich aus keine Forderungen anerkennen und keine Zahlungen leisten  
(AVB B 5.3, B 5.4);

– der AXA Änderungen in der Familie wie Heirat oder die Geburt eines Kindes (AVB B 2), die 
Aufgabe des Wohnsitzes in der Schweiz (AVB B 1.4) sowie jegliche Änderungen einer für 
die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache mitzuteilen.

Der Vertrag beginnt an dem im Antrag und in der Police genannten Datum. Bis zur Aushändi-
gung der Police oder einer definitiven Deckungszusage kann die AXA den Antrag schriftlich 
ablehnen. Der Vertrag ist für die im Antrag und in der Police genannte Dauer abgeschlossen. 
Nach Ablauf verlängert er sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht ein Vertragspartner unter Einhal-
tung einer Frist von 3 Monaten schriftlich kündigt. Ist der Vertrag für weniger als 1 Jahr abge-
schlossen, erlischt er am aufgeführten Tag (AVB B 1).

Wer ist Versicherungs
träger?

Gegen welche 
 Haftpflichtansprüche  
kann man sich 
 versichern? 

Wo gilt die Versicherung? 

Welche Ausschlüsse 
 bestehen? 

Welches sind die 
 versicherten Leistungen? 

Was gilt bezüglich der 
Prämienzahlung? 

Welche weiteren  
Pflichten hat der 
 Versicherungsnehmer? 

Wann beginnt und endet 
der Versicherungssschutz/
Vertrag? 
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Im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsdurchführung erhält die AXA Kenntnis von 
folgenden Daten:

– Kundendaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Zahlungsverbin-
dungsdaten usw.), gespeichert in elektronischen Kundendateien;

– Antragsdaten (Angaben zum versicherten Risiko, Antworten auf die Antragsfragen, Sachver-
ständigenberichte, Angaben des Vorversicherers über den bisherigen Schadenverlauf usw.), 
abgelegt in den Policendossiers;

– Vertragsdaten (Vertragsdauer, versicherte Risiken und Leistungen usw.), gespeichert in Ver-
tragsverwaltungssystemen wie physische Policendossiers und elektronische Risikodaten-
banken;

– Zahlungsdaten (Datum der Prämieneingänge, Ausstände, Mahnungen, Guthaben usw.), ge-
speichert in Inkassodatenbanken;

– allfällige Schadendaten (Schadenmeldungen, Abklärungsberichte, Rechnungsbelege usw.), 
gespeichert in physischen Schadendossiers und elektronischen Schadenapplikationssyste-
men.

Diese Daten werden benötigt, um das Risiko zu prüfen und einzuschätzen, den Vertrag zu ver-
walten, die Prämien zeitgerecht einzufordern und im Leistungsfalle die Schäden korrekt abzu-
wickeln. Die Daten sind mindestens während 10 Jahren nach Vertragsauflösung, Schaden-
daten mindestens während 10 Jahren nach Erledigung des Schadenfalls aufzubewahren. 

Falls erforderlich, werden die Daten an involvierte Dritte, namentlich andere beteiligte Versi-
cherer, Behörden, Anwälte und externe Sachverständige weitergeleitet. Eine Datenweitergabe 
kann auch zum Zwecke der Aufdeckung oder Verhinderung eines Versicherungsmissbrauchs 
erfolgen.

Die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein operierenden Gesellschaften der 
AXA Gruppe gewähren einander zwecks administrativer Vereinfachung und zu Marketing-
zwecken (um unseren Kunden ein optimales Produkte- und Dienstleistungsangebot zu unter-
breiten) Einblick in die Stammdaten (zwecks Identifizierung der Kunden) und die Vertrags-
grunddaten (ohne Antrags- und Schadendaten) sowie in die erstellten Kundenprofile.

Weitergehende Informationen finden Sie im Antrag respektive in der Police und in den Allge-
meinen Versicherungs-/Vertragsbedingungen (AVB).

Welche Daten werden wie 
von der AXA verwendet?

Wichtig! 
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A 1
Worin besteht der  Versicherungsschutz?

 Versichert ist die auf gesetzlichen Haftpflichtbestim-
mungen beruhende Haftpflicht der Versicherten als 
Privatpersonen aus ihrem Verhalten im täglichen 
Leben wegen:

– Tötung, Körperverletzung oder anderer Gesund-
heitsschädigungen von Personen (Personenschä-
den);

– Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sa-
chen (Sachschäden). Den Schäden an Sachen 
gleichgestellt sind Tötung,  Verletzung, sonstige 
Gesundheitsschädigung oder Verlust von Tieren.

 Darunter fällt insbesondere die Haftpflicht der Versi-
cherten gemäss A 2 aus schuldhaftem Verhalten sowie 
als Familienhaupt, Tierhalter, Arbeitgeber von Versi-
cherten  gemäss A 2.21 und als Eigentümer, Halter, 
Besitzer, Mieter, Pächter oder Entlehner von Sachen. 
Die Einschränkungen gemäss A 6 –14 bleiben vorbe-
halten.

A 2
Wer ist versichert?

1 Versichert ist je nach Vereinbarung der Versicherungs-
nehmer allein (Einzelperson) oder der Versicherungs-
nehmer und seine Familie.

 Als Familie gelten

– sein Ehegatte bzw. sein eingetragener Partner;

– seine Kinder, Stief- und Adoptivkinder  sowie Haus-
genossen, solange sie ledig und noch nicht 
20 Jahre alt sind;

– seine mehr als 20 Jahre alten Kinder, Stief- und 
 Adoptivkinder, solange sie ledig und nicht berufs-
tätig sind, maximal bis zum vollendeten 30. Alters-
jahr;

– andere auf der Police aufgeführte Personen, so-
lange sie mit ihm in Wohngemeinschaft leben oder 
als Wochenaufenthalter regelmässig in den ge-
meinsamen Haushalt zurückkehren (einschliesslich 
 deren Kinder, Stief- und Adoptivkinder, solange sie 
ledig und noch nicht 20 Jahre alt sind und deren 
über 20 jährigen Kinder, Stief- und Adoptivkinder, 
solange sie ledig und nicht berufstätig sind, maxi-
mal bis zum vollendeten 30. Altersjahr).

2 Versichert sind auch

21 Arbeitnehmer und Hilfspersonen der Versicherten für 
Schäden gegenüber Dritten, die sie in Ausübung von 
bezahlten oder unentgeltlichen Verrichtungen im Pri-
vatbereich eines Versicherten gemäss A 2.1 verursa-
chen; Hauswartpersonal nur, wenn es für eine versi-
cherte Liegenschaft tätig ist. Nicht versichert sind 
selbstständige Berufsleute und wer für einen Unter-
nehmer arbeitet;

22 andere Personen in ihrer Eigenschaft als

– Familienhaupt für Schäden, verursacht durch ver-
sicherte unmündige Kinder und Hausgenossen, die 
sich vorübergehend bei ihnen aufhalten;

– Halter von Tieren eines Versicherten, die ihnen vo-
rübergehend überlassen werden. Nicht versichert 
sind gewerbsmässige Tierbetreuer;

– Eigentümer eines Grundstücks, auf dem ein versi-
chertes Gebäude steht.

A 3
Wo und für welche  Schäden gilt die  Versicherung?

1 Die Versicherung gilt weltweit. Im Zusammenhang mit 
Liegenschaften gemäss A 9 gilt die Versicherung nur 
in der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein und in 
den Enklaven Büsingen und Campione.

2 Die Versicherung gilt für Schäden, die während der 
Versicherungsdauer verursacht  worden sind.

A 4
Welche Leistungen sind versichert?

1 Im Rahmen des Versicherungsschutzes bezahlt die 
AXA den Betrag der Entschädigung, zu deren Zahlung 
der Versicherte dem Geschädigten aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen verpflichtet ist, und 
übernimmt ausserdem die Abwehr unberechtigter An-
sprüche.

2 Die Leistungen der AXA (einschliesslich Schadenzin-
sen, Anwalts- und Gerichtskosten, Parteientschädi-
gungen und versicherte  Schadenverhütungskosten) 
sind auf die in der Police aufgeführte Garantiesumme 
pro versichertes Ereignis begrenzt.

3 Die Gesamtheit aller Schäden aus derselben Haf-
tungsursache gilt, ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Geschädigten, als ein Ereignis.

A 5
Wann erbringt die  AXA Leistungen ohne Bestehen 
einer  gesetzlichen Haftpflicht?

 Auf Wunsch des Versicherungsnehmers  bezahlt die 
AXA bis zu einem Betrag von CHF 100 000.– pro Er-
eignis.

1 Ansprüche aus Schäden, die von dessen urteilsun-
fähigen Kindern, Stief-, Adoptivkindern und Haus-
genossen verursacht worden sind, selbst wenn die 
Sorgfaltspflicht in der Beaufsichtigung nicht verletzt 
wurde.

2 Ansprüche einer Aufsichtsperson gemäss A 2.22 aus 
Schäden, welche ihr von ver sicherten unmündigen 
Kindern und Hausgenossen sowie von Tieren zugefügt 
worden sind.

A Umfang der Versicherung
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A 6
Was gilt im  Zusammenhang mit  Motorfahrzeugen?

1 Versichert ist die Haftpflicht

11 als Lenker oder Fahrgast von fremden Motorfahrzeu-
gen, soweit die Ansprüche gegen den Versicherten 
nicht durch die Haftpflichtversicherung für das Fahr-
zeug versichert sind. Ebenfalls versichert sind Schä-
den am benützten Fahrzeug, wenn der Versicherte das 
Fahrzeug als Fahrgast benützt;

12 als Halter und/oder Lenker von Motorfahrzeugen, so-
weit nach der schweizerischen Strassenverkehrsge-
setzgebung keine obligatorische Versicherung vorge-
schrieben ist bzw. wäre, falls sie in der Schweiz 
immatrikuliert würden;

13 für unfallbedingte Schäden an benutzten fremden Per-
sonenwagen, anderen leichten Motorwagen, deren 
Anhänger und Motorrädern als Lenker oder gesetzlich 
vorgeschriebener Begleiter von Lernfahrern, sofern 
die Benützung höchstens an 18 Tagen pro Kalender-
jahr und unentgeltlich erfolgt.

 Bei Ferienfahrten wird jeder Ferientag an die Benut-
zungsdauer von 18 Tagen angerechnet.

 Versichert sind Schäden am Fahrzeug (einschliesslich 
Bergungs- und Abschleppkosten), soweit sie nicht 
durch eine Kaskoversicherung gedeckt sind sowie An-
sprüche des Motorfahrzeughalters für die Kosten 
eines Ersatzfahrzeugs;

14 Versichert ist ferner der Bonusverlust aus der Haft-
pflicht- und der Kaskoversicherung für das benützte 
fremde Fahrzeug, sowie der Selbstbehalt aus der Kas-
koversicherung, nicht aber ein allfälliger Grobfahrläs-
sigkeitsabzug.

 Für die Berechnung des Bonusverlusts werden die 
dem Schadenfall folgenden Jahre bis zur Wiedererrei-
chung der Prämienstufe vor dem Unfall berücksich-
tigt, in der Annahme, dass in diesem Zeitraum der 
Bonus nicht durch einen weiteren Schaden beeinflusst 
wird und keine Änderung der Prämie oder des Bonus-
systems eintritt;

15 für Schäden an fremden, zu Wohnzwecken fest abge-
stellten Wohnanhängern;

16 als Halter oder Lenker von Go-Karts auf den speziell 
für diese Fahrzeuge eingerichteten Bahnen.

2 Nicht versichert ist die Haftpflicht

21 als Halter und aus dem Gebrauch von Motorfahrzeu-
gen und angekoppelten Motorfahrzeuganhängern aller 
Art (vorbehalten bleiben A 6.1); 

22 für Schäden aus der Benützung eines Fahrzeugs zu 
Fahrten, die gesetzlich, behördlich oder vom Halter 
nicht bewilligt sind; 

23 für Schäden aus der Teilnahme an Rennen, Rallyes 
und ähnlichen Wettfahrten im Sinne von Art. 72 SVG 
sowie bei Trainingsfahrten oder anderen Fahrten auf 
Renn- und offiziellen Trainingsstrecken; 

24 für Schäden an mit dem Fahrzeug transportiertem 
Umzugsgut sowie Schäden an Sachen oder Tieren, 
die auf oder in Motorfahrzeuganhängern transportiert 
werden;

25 aus der Benützung von Fahrzeugen 

– eines gewerbsmässigen Vermieters, eines Unter-
nehmers des Motorfahrzeuggewerbes oder im 
Rahmen von Carsharing;

– anlässlich der Ausübung einer haupt- oder neben-
beruflichen Erwerbstätigkeit;

– des Arbeitgebers eines Versicherten;

26 für Schäden an den Einrichtungen und am Gelände 
der Go-Kart-Bahn sowie für Ansprüche der für die 
Bahn tätigen Personen.

A 7
Was gilt im  Zusammenhang mit  Schiffen und 
 Luftfahrzeugen?

1 Nicht versichert ist die Haftpflicht

11 als Halter oder Lenker von Schiffen und Fluggeräten 
aller Art, für die eine Haftpflichtver sicherung bzw. 
 Sicherstellung der Haftpflichtansprüche vorgeschrie-
ben ist bzw. wäre, falls sie in der Schweiz immatriku-
liert würden;

12 für Schäden an benützten Schiffen und Fluggeräten 
gemäss A 7.11 oder an solchen, die vom Versicherten 
als Mitglied eines Clubs benützt werden.

2 Schäden an fremden Schiffen und Luftfahrzeugen sind 
jedoch versichert, wenn der  Versicherte diese lediglich 
als Fahrgast  benützt.

A 8
Was gilt im Zusammenhang mit Fahrrädern, 
 Motorfahrrädern oder  ihnen nach Gesetz 
 gleichgestellten  Fahrzeugen?

1 Wenn eine gesetzlich vorgeschriebene Ver sicherung 
abgeschlossen worden ist, sind die Ansprüche für den 
Teil des Schadens ver sichert, der die Garantiesumme 
der vorgeschriebenen Versicherung übersteigt; ist 
keine Versicherung gesetzlich vorgeschrieben, sind 
die Ansprüche für den gesamten Schaden versichert.

2 Ist eine gesetzlich vorgeschriebene Versicherung nicht 
abgeschlossen worden oder ist der Fahrzeuglenker 
nicht im Besitz des gesetzlich vorgeschriebenen Füh-
rerausweises, sind die Ansprüche nicht versichert. 
Nicht unter  diesen Ausschluss fallen Schäden verur-
sacht durch Kinder im Vorschulalter.

3 Die Haftpflicht für Schäden an benützten Fahrrädern, 
Motorfahrrädern oder ihnen nach Gesetz gleichge-
stellten Fahrzeugen ist mitversichert.

A 9
Was gilt im Zusammenhang mit Liegenschaften?

1 Die versicherte Haftpflicht ist eingeschränkt auf das 
Eigentum

11 nur einer und zwar selbstbewohnten Liegenschaft mit 
höchstens 3 Wohnungen ohne  gewerblichen Betrieb;

12 nur eines Ferienhauses. Es muss sich dabei um ein 
Einfamilienhaus handeln.

2 Die Haftpflicht für selbstbewohnte Wohnungen und 
Ferienwohnungen im Stock werkeigentum ist ebenfalls 
versichert.

21 Die AXA übernimmt dabei Ansprüche aus Schäden, 
deren Ursache in

– den Gebäudeteilen liegt, die dem Stockwerkeigen-
tümer zu Sonderrecht zugeschieden sind. Der Ver-
sicherungsschutz gilt für den die Garantiesumme 
der Gebäudehaftpflichtversicherung der Stock-
werkeigentümergemeinschaft übersteigenden Teil 
(Summendifferenz);

– gemeinschaftlichen Gebäudeteilen, Räumlichkeiten 
oder Anlagen liegt. Der Versicherungsschutz gilt  
im Rahmen der Eigentumsquote der versicherten 
Person für den die Garantiesumme der Gebäude-
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haftpflichtversicherung der Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft übersteigenden Teil (Summendiffe-
renz).

22 Nicht versichert sind

– bei Ansprüchen der Eigentümergemeinschaft ge-
genüber den über diesen Vertrag versicherten 
Stockwerkeigentümern,  derjenige Teil des Scha-
dens, welcher der Eigentumsquote der versicher-
ten Person gemäss Grundbucheintrag entspricht;

– Ansprüche, wenn keine Gebäudehaftpflichtversi-
cherung der Stockwerkeigentümergemeinschaft 
besteht.

3 Versichert ist ferner die Haftpflicht als Eigentümer, 
Mieter oder Pächter von unbebauten Grundstücken 
(einschliesslich Gartenhäuschen und anderen Einrich-
tungen zur Bewirtschaftung derselben), die nicht eige-
nen  Erwerbszwecken dienen.

4 Die Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang mit 
Bauvorhaben an versicherten  Liegenschaften und 
Grundstücken gemäss A 9.1 bis A 9.3 ist nur versi-
chert, sofern die Gesamtbausumme CHF 100 000.– 
(gemäss schriftlichem Kostenvoranschlag) nicht über-
steigt.

A 10
Was gilt im Zusammenhang mit Tankanlagen?

1 Die AXA bezahlt nicht das Feststellen von Lecken, das 
Entleeren und Wiederauffüllen sowie Reparaturen und 
Änderungen der versicherten Anlage.

2 Die Tankanlagen müssen fachmännisch und vor-
schriftsgemäss gewartet und in Betrieb gehalten wer-
den. Betriebsstörungen sind  sofort zu beheben. Not-
wendige Reparaturen sind unverzüglich auszuführen 
und die gesamten Anlagen innert der gesetzlich oder 
behördlich vorgeschriebenen Frist durch Fachleute 
reinigen und revidieren zu lassen. Werden diese Unter-
haltspflichten nicht  erfüllt, entfällt der Versicherungs-
schutz.

A 11
Was gilt im Zusammenhang mit Schaden
verhütungskosten?

 Entsteht durch Auslaufen, Verschütten oder irrtüm-
liches Ableiten von boden- oder gewässerschädi-
genden Stoffen die unmittelbare Gefahr eines Scha-
dens an Grundwasser oder anderem Eigentum Dritter, 
bezahlt die AXA die gesetzlich geschuldeten Scha-
denverhütungskosten, unter Abzug des Werts allfällig 
wiedergewonnener Waren sowie anderer, dem Versi-
cherten aus der Verhütungsaktion erwachsender Vor-
teile. Andere Schadenverhütungskosten sind nicht 
versichert.

A 12  
Was gilt im Zusammenhang mit der Ausübung einer  
Erwerbstätigkeit?

1 Versichert ist die Haftpflicht der versicherten Perso-
nen aus beruflichen Tätigkeiten, sofern damit ein 
Bruttojahreseinkommen von CHF 12 000.– nicht über-
schritten wird. Ebenfalls mitversichert sind deren 
Arbeitnehmer und Hilfspersonen (ohne selbstständige 
Unternehmer und Berufsleute). Lehrer, Journalisten,  

 Fotoreporter und Schriftsteller gelten auch als ver- 
sichert, selbst wenn das Bruttojahreseinkommen  
CHF 12 000.– übersteigt. 

2 Zudem verzichtet die AXA gegenüber Lehrern bei 
grobfahrlässiger Verursachung des Schadens in Aus-
übung des Lehrerberufs auf die Einrede nach Art. 14 
des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag. 
Bei angestellten Lehrern beschränkt sich der Versi-
cherungsschutz auf die Regressforderung des Arbeit-
gebers wegen Grobfahrlässigkeit. 

3 Nicht versichert sind Ansprüche:

31 Aus Regress- und Ausgleichsforderungen Dritter für 
Leistungen, die sie den Geschädigten ausgerichtet 
haben;

32 aus Personenschäden einer im arbeitsvertraglichen 
Verhältnis zum Versicherten stehenden Person, wenn 
sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtung geschä-
digt wird;

33 auf Erfüllung von Verträgen oder an deren Stelle tre-
tende Ansprüche auf Ersatzleistungen wegen Nichter-
füllung oder nicht richtiger Erfüllung (Unternehmerrisi-
ko). Insbesondere sind nicht versichert Ansprüche

– für Schäden und Mängel an vom Versicherten ge-
lieferten Sachen oder geleistete Arbeiten;

– für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Er-
mittlung und Behebung solcher Schäden und Män-
gel:

– für Erwerbsausfälle und Vermögenseinbussen als 
Folge solcher Schäden und Mängel.

 Werden aufgrund desselben Sachverhalts ausserver-
tragliche Ansprüche gestellt, so entfällt dafür der Ver-
sicherungsschutz ebenfalls;

34 für Schäden durch Einwirkungen von Laser- und ioni-
sierenden Strahlen sowie von Kernenergie;

35 aus der Abgabe von Patenten, Lizenzen, Forschungs-
ergebnissen und Formeln Dritter;

36 für Schäden an Sachen, die ein Versicherter zum Ge-
brauch, zur Bearbeitung, Verwahrung und Beförde-
rung oder aus anderen Gründen (z.B. in Kommission, 
zu Ausstellungszwecken) übernommen oder die er 
gemietetet oder gepachtet hat;

37 für Schäden an den für die Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit gemieteten Räumlichkeiten;

38 für Schäden an Sachen, auf die ein Versicherter im 
Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit und 
den Vorbereitungshandlungen dazu bewusst und ge-
wollt eingewirkt hat.

A 13
Was ist nur aufgrund  besonderer Vereinbarung  
versichert?

 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung  versichert ist 
die Haftpflicht

1 für Schäden an geliehenen, gemieteten,  vorübergehend 
gehaltenen oder im Auftrag  gerittenen Pferden sowie 
an deren Sattel- und Zaumzeug;

2 als Jäger, Jagdpächter, bewaffneter Jagdgast, Jagd-
aufseher, Jagdleiter oder Teilnehmer an jagdsport-
lichen Veranstaltungen;

3 als Halter von Modellluftfahrzeugen bis zu einem Ge-
wicht von 30 kg für Schäden, verursacht durch dessen 
Modellluftfahrzeuge.
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A 14
Was ist generell nicht  versichert?

 In Ergänzung zu den in A 6 –13 aufgeführten Ein-
schränkungen und Ausschlüssen ist generell nicht 
versichert die Haftpflicht

1 für Schäden, die die Person oder Sachen eines Versi-
cherten oder einer andern mit ihm in Wohngemein-
schaft lebenden Person  betreffen (ausgenommen 
Schäden von Versicherten gemäss A 2.2);

2 für Schäden an Sachen, an oder mit denen ein Versi-
cherter gegen Entgelt eine Tätigkeit ausübt;

3 für Schäden an zum dauernden Gebrauch durch den 
Versicherten geleasten oder gemieteten Sachen (aus-
genommen Mieter schäden gemäss A 15.3);

4 für Schäden an von einem Versicherten zum Gebrauch 
oder Verwahrung übernommenen Kostbarkeiten, 
Geld, Wertpapieren, Dokumenten, Plänen, Geschäfts-
schlüsseln und  Militärmaterial sowie für Folgeschä-
den;

5 für Abnützungsschäden. Insbesondere sind durch Ab-
nützung, Verschleiss, übermässige Beanspruchung 
oder eine bewusste Veränderung der Mietsache 
(Dübel-, Nagellöcher und dergleichen) sowie die Wie-
derherstellung des  ursprünglichen Zustands entstan-
dene Mieterschäden nicht versichert;

6 für Schäden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erwar-
tet werden mussten;

7 für Schäden, die durch allmähliche Einwirkung von 
Witterung, Temperatur, Feuchtigkeit, Rauch, Staub, 
Russ, Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten oder Erschütte-
rungen an Sachen entstanden sind;

8 für Schäden, verursacht als Angehöriger der schwei-
zerischen Armee oder des Zivilschutzes bei kriege-
rischen Handlungen oder als Angehöriger einer aus-
ländischen Armee;

9 für Ansprüche infolge Übertragung ansteckender 
Krankheiten des Menschen, der Tiere und Pflanzen;

10 für Schäden im Zusammenhang mit vorsätzlich be-
gangenen oder versuchten Vergehen und Verbre-
chen;

11 für Ansprüche eines Geschädigten aus Vermögens-
schäden, die nicht auf einen ihm  zugefügten versi-
cherten Personen- oder Sachschaden zurückzuführen 
sind. Vorbehalten bleiben Ansprüche aus Versorger-
schäden;

12 aus vertraglich übernommener Haftung, die über die 
gesetzliche hinausgeht;

13 bei Nichterfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Ver-
sicherungspflichten.

A 15
Welchen Selbstbehalt trägt der Versicherungsnehmer?

1 Ohne abweichende Vereinbarung hat der Versiche-
rungsnehmer einen Selbstbehalt von CHF 200.– pro 
Ereignis selbst zu bezahlen. Der Selbstbehalt bezieht 
sich auch auf die Kosten der Abwehr unberechtigter 
Ansprüche.

2 Bei Schäden verursacht an fremden Fahrzeugen ge-
mäss A 6.13 trägt der Versicherungsnehmer pro Ereig-
nis einen Selbstbehalt von 10 % des Schadens, mind. 
CHF 500.– selbst. Besteht die Leistung in der Über-
nahme des Selbstbehalts und der Mehrprämie der Voll-
kaskoversicherung gemäss A 6.14, wird der Selbstbe-
halt vom Total dieser Leistungen abgezogen.

3 Für Mieterschäden bei Wohnungswechsel (Schäden, 
die bei der Wohnungsübergabe dem Vermieter zu er-
setzen sind) wird der Selbstbehalt nur einmal abge-
zogen.

A 16
Welche Regress und  Ausgleichsansprüche  Dritter sind 
 ausgeschlossen?

 Nicht versichert sind Regress- und Ausgleichsansprü-
che für Leistungen, welche die Anspruchsteller den 
Geschädigten ausgerichtet haben für Schäden,

1 für die ein Versicherter gemäss A 2.2 oder als Bauherr 
gemäss A 9.4 haftpflichtig ist;

2 verursacht durch versicherte Kinder, Hausgenossen 
sowie Tiere gemäss A 5;

3 verursacht bei der Benützung von fremden Motorfahr-
zeugen gemäss A 6.1.
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B 1
Von wann bis wann gilt die Versicherung?

1 Der Vertrag beginnt an dem im Antrag und in der Po-
lice genannten Datum.

2 Bis zur Aushändigung der Police oder einer definitiven 
Deckungszusage kann die AXA den Antrag schriftlich 
ablehnen. Lehnt sie ab, erlischt der Versicherungs-
schutz 3 Tage nach dem Eintreffen der Mitteilung beim 
Versicherungsnehmer. Für die Dauer der Versicherung 
ist die Prämie anteilig  geschuldet.

3 Der Vertrag ist für die in der Police genannte Dauer 
abgeschlossen. Er verlängert sich am Ende dieser 
Dauer jeweils um 1 Jahr, wenn nicht ein Vertragspart-
ner spätestens 3 Monate vorher eine Kündigung erhal-
ten hat. Ist der Vertrag für weniger als 1 Jahr abge-
schlossen, erlischt er am aufgeführten Tag.

4 Gibt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in der 
Schweiz (oder im Fürstentum Liechtenstein oder in 
den Enklaven Büsingen oder Campione) auf, erlischt 
die Versicherung am Ende des Versicherungsjahrs 
oder auf Antrag des Versicherungsnehmers sofort.

B 2
Welchen Versicherungsschutz gewährt die  AXA vor
sorglich?

1 Bei Heirat des Versicherungsnehmers, bei  Geburt 
eines Kindes oder bei dauernder Aufnahme einer un-
mündigen Person gilt die Versicherung für eine Einzel-
person vorsorglich 1 Jahr lang als Versicherung für die 
Familie. Werden diese Ereignisse der AXA nicht inner-
halb eines Jahrs gemeldet, entfällt der Versicherungs-
schutz für die Familie. Die  Prämie für die Familienver-
sicherung wird rückwirkend erhoben.

2 Stirbt der Versicherungsnehmer, bleibt bei der Versi-
cherung für die Familie der Versicherungsschutz für 
die übrigen Versicherten noch 3 Monate bestehen. Es 
sei denn, die Hinterbliebenen wünschen vorher die 
Auflösung des Vertrags.

3 Sind weitere in der Police namentlich erwähnte Per-
sonen versichert und wird die Wohngemeinschaft auf-
gelöst, gilt der Ver sicherungsschutz für diese Per-
sonen noch vorsorglich während 30 Tagen.

B 3
Was gilt für die  Prämienzahlung?

1 Die Prämie wird an dem in der Police aufgeführten Tag 
jedes Versicherungsjahrs fällig.

2 Bei Teilzahlung bleiben die noch nicht bezahlten Raten 
einer Jahresprämie geschuldet. Die AXA kann für jede 
Rate einen Zuschlag erheben.

B 4
Was geschieht, wenn  Prämien oder Selbst
behaltsregelungen  geändert werden?

1 Ändern die Prämien oder die Selbstbehaltsregelungen 
des Tarifs, kann die AXA die Anpassung des Vertrags 
vom folgenden Versicherungsjahr an verlangen. Zu 
diesem Zweck hat sie dem Versicherungsnehmer die 
neue Prämie bzw. Selbstbehaltsregelung spätestens 
25 Tage vor der Fälligkeit der Prämie bekanntzuge-
ben.

2 Ist der Versicherungsnehmer mit der Neuregelung des 
Vertrags nicht einverstanden, kann er den betroffenen 
Vertragsteil oder den ganzen Vertrag auf Ende des 
Versicherungsjahrs kündigen.

3 Erhält die AXA bis Ende des Versicherungsjahrs keine 
Kündigung, gilt dies als  Zustimmung zu den Vertrags-
änderungen.

B 5
Was ist zu tun, wenn  Leistungen beansprucht werden?

1 Die AXA muss spätestens informiert werden, wenn 
gegen einen Versicherten ein Anspruch erhoben wird. 
Bei einem Todesfall ist sie so zeitig zu informieren, 
dass sie auf ihre Kosten vor der Bestattung eine Sek-
tion veranlassen könnte.

2 Während reitsportlichen Veranstaltungen ist die Haft-
pflicht für Schäden von Mitkonkurrenten nur versi-
chert, wenn die jeweilige Rennleitung eine Untersu-
chung des Ereignisses durchführt und ein von der 
Rennleitung, dem Schadenverursacher und dem Ge-
schädigten unterzeichnetes Aufnahmeprotokoll des 
Schadenereignisses vorliegt. 

3 Die AXA führt die Verhandlungen mit dem Geschä-
digten als Vertreterin des Versicherten.

4 Der Versicherte darf von sich aus dem  Geschädigten 
gegenüber keine Forderungen anerkennen und keine 
Zahlungen leisten.

5 Die AXA bezahlt die Entschädigung in der Regel direkt 
an den Geschädigten.

6 Kommt es zu einem gerichtlichen Verfahren, hat der 
Versicherte der AXA die Bestellung eines Rechtsver-
treters und die Prozessführung zu überlassen.

7 Der AXA sind alle schriftlichen und mündlichen Mittei-
lungen und Verfügungen, die ein Versicherter erhalten 
hat, weiterzuleiten.

8 Eine allfällige Prozessentschädigung steht der AXA zu, 
soweit sie nicht zur Deckung der Auslagen des Versi-
cherten bestimmt ist.

9 Die von der AXA getroffene Erledigung der Forde-
rungen ist für den Versicherten verbindlich.

B Verschiedene Bestimmungen



10

B 6
Wann kann die  Entschädigung gekürzt werden?

 Bei schuldhafter Verletzung von gesetzlichen oder ver-
traglichen Vorschriften oder von Obliegenheiten kann 
die Entschädigung in dem Ausmass herabgesetzt 
werden oder gänzlich entfallen, als dadurch Eintritt, 
Ausmass oder Feststellung des Schadens beeinflusst 
wurde. Keine Kürzung erfolgt, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass das Verhalten den Scha-
den nicht beeinflusst hat.

B 7
Wie kann der Vertrag nach einem Schadenfall aufge
löst werden?

1 Nach jedem Schadenfall, für den die AXA Leistungen 
erbringt, kann

– der Versicherungsnehmer spätestens 14 Tage, 
nachdem er von der Auszahlung Kenntnis erhalten 
hat,

– die AXA spätestens bei der Auszahlung 

 die betreffende Versicherung oder den ganzen Vertrag 
kündigen.

2 Kündigt der Versicherungsnehmer, erlischt der Versi-
cherungsschutz 14 Tage nach dem Eintreffen der Kün-
digung bei der AXA.

3 Kündigt die AXA, erlischt der Versicherungsschutz 
30 Tage nach dem Eintreffen der Kündigung beim Ver-
sicherungsnehmer.

B 8
Welches Recht gilt  zusätzlich zu diesen  Bedingungen?

 In Ergänzung zu diesen Bedingungen gilt das schwei-
zerische Bundesgesetz über den Versicherungsver-
trag (VVG).
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